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148/3 
A n fra g e 

der Abgeo:x:dneten J)r. K a n d u t s c h und Genossen 

an die .. Bundes~gierung, 

19. Oktoher 1960 

betreffend termingemässe Vorlage des Grünen Berichtes an den Nationalrat. 

-.-.-.-.-

Das Kernstück des Landwirtschaftsgesetzes ist der Grüne Bericht, 

welchem die Aufgabe zukommt, die wirtschaftliche Lage der österreichischen 

Landwirtschaft festzustellen und die sich daraus ergebenden not wendigen 

Massnahmen dem Natinnalrat vorzuschlagen. 

Laut § 9 Abs. 2 des Landwirtschaftsgesetzes ist die Bundes

regierung verpflichtet, den Grünen Bericht bis zum 15. Oktober vorzulegen. 

l\Ii t gros sem Befremden l1lÜ3 sen die anfrage stellenden Abgeordne ten 

feststellen, dass die Bundesregierung dieser gesetzlich vorgeschriebenen 

Verpflichtung nicht nachgekommen ist, wobei sich die Vermutung aufdrängt, 

eiass diese gesetzwidrige Verzögerung eingetreten ist, weil de;!:' Grüne 

Bericht zu einem Schacherobjekt i~ Zusammenhang mit den Budgetverhand-

lungen gemacht wurde. 

Di", dnfragestellenden AbC'"~or,:..nGten stellen daher an die BULld<::sregie

rung die 

Anfrage: 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Nationalrat zu erklären, 

weshalb sie entgegen den klaren Vorschriften des Landwirtschaftsgesetzes 

den Grünen Bericht dem Nationalrat bis heute nicht vorgelegt hat? 

Ist die Bundesregierung bereit, sich nachdrückliehst zu ver

pflichten, in Zukunft die Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes 

peinlich zu beachten? 

-.-.-.-.-
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